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Spielzeug – Sicherheit  
Die neue Spielzeug –  

Richtlinie 2009/48/EG  
 

Sowohl die zunehmende Viel-

fältigkeit und Komplexität von 

Spielwaren als auch ihr weltweiter 

Handel führen zu einem  

permanent wachsenden Sicher-

heitsbedürfnis der Verbraucher. 

 

Somit erschien eine gründliche 

Überarbeitung der bisherigen 

Spielzeugrichtlinie 88/378/EG vom 

3. Mai 1988 als angebracht. Durch 

teilweise strengere Auflagen sowie 

verschärfte Kontrollen zielt die 

neue Spielzeugrichtlinie 

2009/48/EG darauf ab, diesen An-

forderungen gerecht zu werden. 

Bis spätestens 20.01.2011 sind die 

Mitglied-staaten aufgefordert,  

diese Richtlinie in die entspre-

chenden  nationalen Vorschriften 

umzusetzen. 

 

Was ist Neu?  
An alle Wirtschaftsakteure, die Teil 

der Liefer- und Vertriebskette sind, 

werden nach der neuen Spielzeug-

Richtlinie höhere Anforderungen 

gestellt. Somit werden Pflichten 

sowohl für Hersteller, für  

Importeure, die Spielzeug in die 

EU einführen, als auch für Händler 

definiert. 

 

 Neue Regeln für Warnhinweise 

und Kennzeichnung 

 Chargenkennzeichnung zur  

Gewährleistung von Rückver-

folgbarkeit 

 Technische Dokumentation  

 Ausstellen einer EG-  

Konformitätserklärung  

 Überarbeitung der Normungs- 

reihe EN 71 und EN 62115 

 Neue Migrationsgrenzwerte für 19 

Elemente 

 Verbot von Stoffen, die als  

CRM – Stoffe eingestuft sind  

 Verbot von 55 allergenen Duft-

stoffen in Spielzeug; jedoch sind 

technisch unvermeidbare Spuren 

bis zu 100 ppm erlaubt 

 Gemäß Anhang II der 

76/768/EWG Kennzeichnung von 

11 allergenen Duftstoffen ab  

einer Konzentration von mehr als 

0,01 Gew.% 

 Separate Verpackung für in  

Lebensmitteln enthaltenem  

Spielzeug 

 Verbot von fest mit Lebens- 

mitteln verbundenem Spielzeug 

 Verbot von Nitrosaminen und 

nitrosierbaren Stoffen in Spiel-

zeugen für Kinder unter 36 

Monate oder in Spielzeugen, die 

in den Mund genommen werden 

 Spielzeug, das für Kinder unter 36 

Monate bestimmt ist, muss so 

entworfen und hergestellt sein, 

dass eine Reinigung möglich ist. 

 

Übergangsfristen  
Physikalische und mechanische  

Parameter: 20 Juli 2011 

Chemische Parameter:  

20. Juli 2013  

 

Standards  
 DIN EN 71 Teil 1- 8 

 DIN 71 Teil 9-11  

 DIN EN 62115 

 ASTM 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Ihre Industrie  ist unser Fokus 
 

Kontakt   
   

Eurofins Product Testing A/S 
Galten, Denmark 
Phone +45 70 224276 
ProductTesting-GA@eurofins.com 

Eurofins Modulo Uno S.p.A. 
Torino, Italy 
Phone +39 348 8054909 
ProductTesting-TO@eurofins.com 

Eurofins ATS 
Aix-en-Provence, France 
Phone +33 4 42396532 
ProductTesting-AIX @eurofins.com 

   
Eurofins Consumer  
Product Testing GmbH 
Hamburg, Germany 
Phone +49 40 570104 100 
ProductTesting-HH@eurofins.com 
 

Eurofins Product Testing  
Services Ltd. 
Manchester, United Kingdom 
Phone +44 161 8687600 
ProductTesting-MA@eurofins.com 

Eurofins Scientific (USA), Inc. 
 
Des Moines, Iowa, USA 
Phone +1 858 568 7175 
ProductTesting-US@eurofins.com 

Eurofins Product Testing Service  
(Shanghai) Co. Ltd. 
Shanghai, China 
Phone +86 21 61819181 
ProductTesting-SH@eurofins.com 
 

Eurofins Hong Kong Ltd. 
 
Hong Kong, China 
Phone +852 26363288 
ProductTesting-HK@eurofins.com 

Eurofins Testing Technology  
(Shenzhen) Co. Ltd. 
Shenzhen, China 
Phone +86 755 8358 5700 
ProductTesting-SZ@eurofins.com 
 

Eurofins Angebote 
 Kennzeichnungsprüfungen  

 Mechanische Sicherheit 

 Entflammbarkeit 

 Migration bestimmter  

Elemente 

 Organisch chemische  

Prüfungen 

 Elektrische Sicherheit 

 Rundfunk (R&TTE)  

 EMV 

 RoHS 

 WEEE 

 Prüfungen gemäß 

1935/2004/EG für Lebens-

mittelkontaktmaterialien  

 Mikrobiologische Test 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemische  
Prüfungen 

 Azo-Farbstoffe 

 Dispersionsfarbstoffe 

 Formaldehyd  

 Schweiß- und  

Speichelechtheit 

 Nickellässigkeit 

 Cadmium 

 PCP 

 Schwermetalle in  

Verpackungen 

 Nitrosamine 

 Allergene Duftstoffe 

 Lösungsmittel (z.B. Benzol) 

 VOC 

 PAK 

 

Eurofins  
Services 
Eurofins Consumer Product 

Testing GmbH bietet Ihnen  

Schnell und zu fairen Preisen die 

Überprüfung Ihrer Spielwaren auf 

Konformität gemäß der neuen 

EU-Spielzeugrichtlinie. Dabei wird  

zusätzlich eine Vielzahl an  

weiteren Gesetzen, Verordnun-

gen und Richtlinien berücksich-

tigt. Prüfberichte von Eurofins 

werden als Nachweis der Einhal-

tung gesetzlicher Auflagen  

akzeptiert.  

 

Eurofins Laboratorien werden 

kontinuierlich nach den  

Richtlinien der DIN EN 17025 

akkreditiert bzw. kontrolliert. 

 

Eurofins steht für 
 Hervorragenden Service 

 Pünktliche und präzise  

Ergebnisse 

 Fachliche Beratung durch 

hochqualifizierte Mitarbeiter 

 Internationale Präsenz in  

z. Zt. 30 Ländern 

 Auditierung durch unsere  

Kunden 

 Kontinuierliche Leistungs-

kontrolle durch internes  

Qualitätsmanagement 

 Mitarbeit im Normungsaus-

schuss DIN 71, im Erfahrungs-

austausch EK 2.2. Spielwaren 

und in der AG Bedarfsgegens-

tände der Gesellschaft Deut-

scher Chemiker (GDCh) 

 Notified body in England  

 Mitglied der `British Toy and 

Hobby Association` und im 

technischen Komitee 

 Teilnahme an externen Ring-

versuchen z.B.: Food Analysis 

Performance Assessment 

Scheme (FAPAS), Hong Kong 

Government Labor



 

 
 
 

 


